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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. Dr. Mi-
chael Piazolo, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joa-
chim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus 
Kraus, Peter Meyer, Alexander Muthmann, Bernhard Pohl, Gabi 
Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und Frakti-
on (FREIE WÄHLER) 

Haushaltsplan 2015/2016; 
hier: Anschubfinanzierung für Stiftung „Kulturerbe Bayern“ 
 (Kap. 15 05 neuer Tit.) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Entwurf für den Doppelhaushalt 2015/2016 werden folgende Ände-
rungen vorgenommen: 

Bei Kap. 15 05 wird eine neue TG „Anschubfinanzierung für die Baye-
rische Landesstiftung „Kulturerbe Bayern“ geschaffen und für die Jah-
re 2015 und 2016 mit jeweils 250.000 Euro ausgestattet.  

Die eingestellten Mittel sollen als Anschubfinanzierung für eine zu 
gründende Stiftung „Kulturerbe Bayern“ dienen. 

 

 

Begründung: 

Das derzeitige staatliche Fördernetz im Bereich der Denkmalpflege 
erfasst längst nicht alle förderwürdigen Objekte in Bayern. Wichtige 
Teile des bayerischen Kulturerbes, v.a. im Bereich der Schlösser- und 
Klosterlandschaft können derzeit nicht ausreichend bewahrt werden 
und drohen so für immer verloren zu gehen. Der Bayerische Landes-
verein für Heimatpflege hat deshalb ein Konzept für eine Stiftung „Kul-
turerbe Bayern“ nach dem Vorbild des britischen „National Trust“ erar-
beitet. Mittel- und langfristig soll sich die Stiftung über Zuwendungen 
wie Spenden und Mitgliedsbeiträge und Einnahmen aus Zweckbetrie-
ben und Eintrittsgebühren sowie aus Erträgen der Vermögensverwal-
tung selbst finanzieren. Um die Stiftung ins Leben rufen zu können, ist 
allerdings eine solide und ausreichende Anschubfinanzierung drin-
gend erforderlich.  

 


